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Regeste

Regeste Art. 8 Abs. 1 BV; Art. 4 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 6-8 ATSG; Art. 28
Abs. 1 IVG; invalidisierende Wirkung der Adipositas. Eine Adipositas kann eine zu
Rentenleistungen berechtigende Invalidität bewirken, auch wenn sie grundsätzlich
behandelbar ist und keine körperlichen oder geistigen Schäden verursacht und auch nicht
die Folge von solchen Schäden ist (Änderung der Rechtsprechung; E. 5.9 und 5.11).

Regeste Art. 8 al. 1 Cst.; art. 4 al. 1 LAI en relation avec les art. 6-8 LPGA; art. 28 al. 1
LAI; effet invalidant de l'obésité. L'obésité peut entraîner une invalidité donnant droit à des
prestations de rente, même si elle peut en principe être traitée et qu'elle ne cause pas de
dommages physiques ou mentaux et n'est pas non plus la conséquence de tels dommages
(modification de la jurisprudence; consid. 5.9 et 5.11).

Regesto Art. 8 cpv. 1 Cost.; art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 6-8 LPGA; art. 28 cpv.
1 LAI; effetto invalidante dell'obesità. L'obesità può comportare un'invalidità che dà diritto
a prestazioni di rendita, anche qualora di principio può essere trattata e non causa danni
fisici o mentali e non è neanche la conseguenza di tali danni (cambiamento della
giurisprudenza; consid. 5.9 e 5.11).

Erwägungen

E. 2.1
Streitig ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hat, indem sie den Rentenanspruch der
Beschwerdeführerin abschlägig beschieden hat. (...)

E. 4.1
Die Vorinstanz beschränkte sich bei ihrer Prüfung des Rentenanspruchs der
Beschwerdeführerin im Wesentlichen auf die Würdigung der aktenkundigen
rheumatologischen Beurteilungen, da sich aus keinem anderen medizinischen Fachbereich
Anhaltspunkte für BGE 151 V 66 S. 68 eine Einschränkung der Arbeits- oder der
Leistungsfähigkeit im Haushaltsbereich ergeben hätten. Sie mass den beiden
polydisziplinären Gutachten des ZMB und des BEGAZ grundsätzlich Beweiskraft bei und
stellte fest, unter Berücksichtigung sämtlicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen der
Beschwerdeführerin bestehe sowohl in der angestammten als auch in einer anderen
angepassten Tätigkeit eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von rund 80 %. Die
Experten beider Gutachterstellen würden aber eine Arbeitsfähigkeit von 70 % resp. 80 %
als medizinisch-theoretisch zumutbar erachten, wenn bei der Beurteilung die Adipositas
und die diese begleitende Dekonditionierung ausser Acht gelassen würden. Das kantonale
Gericht erinnerte im Weiteren daran, dass rechtsprechungsgemäss grundsätzlich weder eine
Adipositas noch eine Dekonditionierung eine zu Rentenleistungen berechtigende Invalidität
bewirke. Es folgte sodann der Einschätzung der ZMB-Gutachter, wonach weder eine



rheumatologische noch eine psychiatrische Diagnose für die heute bestehende Adipositas
ursächlich sei. Ausserdem sei nicht ersichtlich, weshalb aus objektiver Sicht eine
Gewichtsabnahme und Verbesserung der Kondition nicht möglich sein sollte. Folglich sei
eine invalidisierend wirkende Adipositas im hier zu beurteilenden Fall nicht nachgewiesen.
Mithin seien die Auswirkungen der Adipositas, wie auch die durch die Dekonditionierung
bedingte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit aus invalidenversicherungsrechtlicher Sicht
auszuklammern, weshalb für die Beurteilung des Rentenanspruchs auf die gutachterlich
festgehaltene Arbeitsfähigkeit von 70 % (BEGAZ) resp. 80 % (ZMB) abzustellen sei. Da
die Beschwerdeführerin im Gesundheitsfall zu 80 % im Erwerbsbereich und zu 20 % im
Haushalt tätig wäre, wäre für einen Rentenanspruch eine Einschränkung im
Aufgabenbereich von mindestens 77,5 % vorausgesetzt. Dass eine aktuelle Abklärung an
Ort und Stelle eine derartige Einschränkung ergäbe, sei nicht zu erwarten, weshalb - so die
Vorinstanz weiter - in antizipierter Beweiswürdigung auf eine entsprechende Erhebung
verzichtet werden könne.

E. 4.2
Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 4 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 6, 7 und 8
ATSG , eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes ( Art. 61 lit. c ATSG ) sowie des
Gleichbehandlungsgrundsatzes ( Art. 8 Abs. 1 BV ).

E. 5.1
Rechtsprechungsgemäss bewirkt eine Adipositas grundsätzlich keine zu Rentenleistungen
berechtigende Invalidität, wenn sie nicht BGE 151 V 66 S. 69 körperliche oder geistige
Schäden verursacht und nicht die Folge von solchen Schäden ist. Liegen diese
Voraussetzungen nicht vor, muss sie unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten
des Einzelfalles dennoch als invalidisierend betrachtet werden, wenn sie weder durch
geeignete Behandlung noch durch zumutbare Gewichtsabnahme auf ein Mass reduziert
werden kann, bei welchem das Übergewicht in Verbindung mit allfälligen Folgeschäden
keine voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde Beeinträchtigung der
Erwerbsfähigkeit resp. der Betätigung im bisherigen Aufgabenbereich zur Folge hat (SVR
2010 IV Nr. 8 S. 25, 9C_48/2009 E. 2.3; ZAK 1984 S. 345, I 583/82 E. 3; Urteile
8C_290/2023 vom 6. Oktober 2023 E. 2.5; 9C_506/2020 vom 10. März 2021 E. 5.3.2;
8C_663/2017 vom 12. Dezember 2017 E. 3.2 mit Hinweisen).

E. 5.2
Nach den nicht offensichtlich unrichtigen und damit verbindlichen (vgl. nicht publ. E. 1)
vorinstanzlichen Feststellungen ist weder eine rheumatologische noch eine psychiatrische
Diagnose ursächlich für die heute bestehende Adipositas und die dadurch bewirkte
Arbeitsunfähigkeit. Ebenso wenig kann die Adipositas durch eine psychiatrische Diagnose
hinreichend erklärt werden. Die Diagnosen einer (leichtgradigen) Schmerzstörung mit
somatischen und psychischen Faktoren (ICD-10 F45.41), Angst und depressive Störung
gemischt (ICD-10 F41.2) und akzentuierte dependente Persönlichkeitszüge (ICD-10 Z73.1)
haben gemäss den Experten keine Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit. Die
Beschwerdeführerin macht sodann nicht geltend und es ist auch nicht ersichtlich, dass die
Adipositas zu körperlichen oder geistigen Schäden im Sinne der zitierten Rechtsprechung
geführt hätte (vgl. E. 5.1 hiervor). Die Adipositas könnte demnach lediglich dann als
invalidisierend betrachtet werden, wenn sie durch keine zumutbaren Massnahmen in
bedeutendem Masse verbessert werden könnte.



E. 5.3
Die zitierte Rechtsprechung geht auf das Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
(EVG) I 583/82 vom 17. Oktober 1983 zurück. Das EVG hielt mit Verweis auf BGE 99 V
28 fest, es habe in Bezug auf Alkoholismus, Medikamentenmissbrauch und Drogensucht
entschieden, dass diese Störungen für sich genommen keine Invalidität begründeten. Sie
seien im Rahmen der Invalidenversicherung aber relevant, wenn sie eine Krankheit oder
einen Unfall bewirkt hätten, in deren Folge ein körperlicher oder geistiger, die
Erwerbsfähigkeit beeinträchtigender Gesundheitsschaden eingetreten sei, oder wenn sie
selber Folge eines geistigen Gesundheitsschadens BGE 151 V 66 S. 70 seien, dem
Krankheitswert zukomme. Das EVG wendete diese Grundsätze in der Folge auch auf die
Adipositas an: Diese begründe keine Invalidität, wenn sie nicht zu körperlichen oder
geistigen Schäden geführt habe und nicht die Folge anderer Störungen im genannten Sinne
sei. Unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten müsse sie hingegen als
invalidisierend betrachtet werden, wenn sie weder durch geeignete Behandlung noch durch
zumutbare Gewichtsabnahme auf ein Mass reduziert werden könne, bei welchem das
Übergewicht - nach einer Arbeitsunfähigkeit von 360 Tagen - keine wesentliche
Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit zur Folge habe ("deve comunque essere ritenuta
causale di invalidità quando non sia emendabile attraverso cure appropriate o restrizioni
ragionevolmente esigibili al punto da essere ricondotta a livelli tali da non limitare in modo
rilevante la capacità di guadagno successivamente a un periodo di incapacità lavorativa pure
di rilievo di 360 giorni"; E. 3).

E. 5.4
Nach einer früheren Rechtsprechung wurde sodann bei leichten bis mittelschweren
Störungen aus dem depressiven Formenkreis angenommen, dass - aufgrund der nach
gesicherter psychiatrischer Erfahrung regelmässig guten Therapierbarkeit - hieraus keine
invalidenversicherungsrechtlich relevante Einschränkung der Arbeitsfähigkeit resultierte.
Den leichten bis mittelschweren depressiven Erkrankungen fehlte es, solange sie
therapeutisch angehbar waren, an einem hinreichenden Schweregrad der Störung, um diese
als invalidisierend anzusehen (vgl. BGE 140 V 193 E. 3.3; Urteil 8C_753/ 2016 vom 15.
Mai 2017). Nur in der seltenen, gesetzlich verlangten Konstellation mit Therapieresistenz
war den normativen Anforderungen des Art. 7 Abs. 2 Satz 2 ATSG für eine objektivierende
Betrachtungs- und Prüfungsweise Genüge getan ( BGE 141 V 281 E. 3.7.1 bis 3.7.3). Mit
BGE 143 V 409 (vgl. auch BGE 143 V 418 ) hat das Bundesgericht diese Rechtsprechung
geändert. Seither sind sämtliche psychischen Leiden, namentlich auch depressive Störungen
leicht- bis mittelgradiger Natur, für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit grundsätzlich
einem strukturierten Beweisverfahren nach Massgabe von BGE 141 V 281 zu unterziehen (
BGE 143 V 409 E. 4.5.2).

E. 5.5
Weiter hat das Bundesgericht mit BGE 145 V 215 vor dem Hintergrund der
Rechtsprechung zur Ausdehnung des strukturierten Beweisverfahrens gemäss BGE 141 V
281 auf sämtliche psychischen Störungen ( BGE 143 V 409 und 418) und nach vertiefter
BGE 151 V 66 S. 71 Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen der Medizin auch die
bisherige Rechtsprechung fallen gelassen, wonach primäre Abhängigkeitssyndrome resp.
Substanzkonsumstörungen zum vornherein keine invalidenversicherungsrechtlich
relevanten Gesundheitsschäden darstellen können und ihre funktionellen Auswirkungen
deshalb keiner näheren Abklärung bedürfen ( BGE 124 V 265 E. 3c; BGE 99 V 28 E. 2;



Urteile 8C_608/2018 vom 11. Februar 2019 E. 3.2.1; 9C_620/2017 vom 10. April 2018 E.
2.2). Es hat entschieden, dass fortan - gleich wie bei allen anderen psychischen
Erkrankungen - nach dem strukturierten Beweisverfahren zu ermitteln sei, ob und
gegebenenfalls inwieweit sich ein fachärztlich diagnostiziertes Abhängigkeitssyndrom im
Einzelfall auf die Arbeitsfähigkeit der versicherten Person auswirke. Dabei könne und
müsse im Rahmen des strukturierten Beweisverfahrens insbesondere dem Schweregrad der
Abhängigkeit im konkreten Einzelfall Rechnung getragen werden (E. 6.3). Diesem komme
nicht zuletzt deshalb Bedeutung zu, weil bei Abhängigkeitserkrankungen - wie auch bei
anderen psychischen Störungen - oft eine Gemengelage aus krankheitswertiger Störung
sowie psychosozialen und soziokulturellen Faktoren vorliege. Letztere seien auch bei
Abhängigkeitserkrankungen auszuklammern, wenn sie direkt negative funktionelle Folgen
zeitigen würden. Weiter wird im Urteil festgehalten, dass auch bei Vorliegen eines
Abhängigkeitssyndroms die Schadenminderungspflicht ( Art. 7 IVG ) zur Anwendung
komme, so dass von der versicherten Person etwa die aktive Teilnahme an zumutbaren
medizinischen Behandlungen verlangt werden könne ( Art. 7 Abs. 2 lit. d IVG ). Komme
sie den ihr auferlegten Schadenminderungspflichten nicht nach, sondern erhalte sie
willentlich den krankhaften Zustand aufrecht, sei nach Art. 7b Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 21
Abs. 4 ATSG eine Verweigerung oder Kürzung der Leistungen möglich (E. 5.3.1). Das
Bundesgericht begründete die Rechtsprechungsänderung zum einen damit, dass in der final
konzipierten Invalidenversicherung (vgl. etwa BGE 120 V 95 E. 4c) keine Grundlage dafür
bestehe, das Herbeiführen einer Suchterkrankung durch den willentlichen Konsum von
Suchtmitteln zum Anlass zu nehmen, einen versicherten Gesundheitsschaden zum
vornherein zu verneinen und mit der Begründung eines Selbstverschuldens der versicherten
Person auf jegliche weitere Prüfung der funktionellen Einschränkungen zu verzichten (E.
5.3.1). Zum anderen könne die willentliche Natur des fortgesetzten Substanzkonsums bei
Vorliegen eines BGE 151 V 66 S. 72 Abhängigkeitssyndroms nicht in jedem Fall
vorbehaltlos bejaht werden, wie sowohl aus den Diagnosekriterien des ICD-10 als auch aus
denjenigen des DSM-5 erhelle (E. 5.3.2). Diagnosekriterium sei nämlich bei beiden
insbesondere der anhaltende Wunsch oder erfolglose Versuche, den Substanzkonsum zu
beenden, zu verringern oder zu kontrollieren. Nichtsdestotrotz sei die abhängige Person
ihrer Erkrankung nicht willenlos ausgeliefert; sie müsse aber beträchtliche Ressourcen
mobilisieren, um ihrem Verlangen, die Substanz immer wieder zu konsumieren,
widerstehen zu können. Es dränge sich hier keine andere Sichtweise auf als bei anderen
psychischen Störungen, wo die Arbeits- resp. Erwerbsunfähigkeit in allen Fällen das
Resultat der - einem objektiven Massstabe folgenden - Beurteilung sei, ob die versicherte
Person trotz des ärztlich diagnostizierten Leidens einer angepassten Arbeit
zumutbarerweise ganz oder teilweise nachgehen könne ( BGE 141 V 281 E. 3.7.3). Die
Änderung der Rechtsprechung stehe im Einklang mit dem Ansatz der 5. IV-Revision, den
Invaliditätsbegriff nicht über eine Verschärfung des medizinischen Elements (Ausschluss
bestimmter Diagnosen mittels Positiv- oder Negativ-Liste), sondern mittels Verschärfung
des kausalen Elements und des Zumutbarkeitsbegriffs (entsprechend der Rechtsprechung)
einzuschränken (Botschaft vom 22. Juni 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die
Invalidenversicherung [5. IV-Revision], BBl 2005 4528 ff. Ziff. 1.6.1.5.3 lit. a).

E. 5.6
Die Beschwerdeführerin macht unter Verweis auf die dargelegte Entwicklung der
Rechtsprechung geltend, an der bisherigen Sonderrechtsprechung betreffend Adipositas
könne nicht mehr festgehalten werden. Sie leide an einer Adipositas Grad III mit einem



Bodymassindex (BMI) von 58. Dabei handle es sich um eine Krankheit gemäss ICD-10
E66.87 mit erheblichem Krankheitswert. Sie habe zu faktischer Immobilität geführt. Genau
gleich wie bei den Abhängigkeitssyndromen ändere die Fiktion der
Vermeid-/Überwindbarkeit und der Hinweis auf das Selbstverschulden nichts daran, dass
sie seit Jahren keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgehen könne.

E. 5.7
Das BSV ist der Ansicht, dass sämtliche Gesundheitsschädigungen dem strukturierten
Beweisverfahren gemäss BGE 141 V 281 zu unterziehen seien. Es habe bereits im März
2016 Rz. 1013 des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der
Invalidenversicherung (KSIH) aufgehoben, wonach Süchte, worunter es auch die
Fettleibigkeit subsumiert habe, für sich alleine keine BGE 151 V 66 S. 73
Arbeitsunfähigkeit begründen würden. Durch die konsequente Anwendung der Indikatoren
unter Berücksichtigung aller medizinischer Anhaltspunkte bestehe in Analogie zu den
anderen Suchtgeschehen kein Raum mehr für die Annahme, dass die Adipositas zum
vornherein invalidenversicherungsrechtlich irrelevant und deshalb auszuscheiden sei.
Mithin könne die Fiktion der willentlichen Überwindbarkeit der Adipositas und der dadurch
verursachten Erwerbsunfähigkeit nicht aufrechterhalten werden.

E. 5.8
Es steht fest und ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin unter Berücksichtigung
sämtlicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen in ihrer angestammten wie auch in einer
anderen angepassten Tätigkeit erheblich eingeschränkt ist. Die BEGAZ-Gutachter gaben
an, das rechte Kniegelenk der Beschwerdeführerin sei minderbelastbar und in seiner
Beweglichkeit nicht ganz normal. Weiter bestünden eine verminderte Belastbarkeit des
Achsenskeletts und des linken Kniegelenks. Die massive Adipositas wirke sich
erschwerend auf die Beweglichkeit aus und führe zu einer zusätzlichen ungünstigen
statischen Belastung des Achsenskeletts und der Kniegelenke. Ferner liege eine
generalisierte Dekonditionierung und eine insuffiziente muskuläre Stabilisation vor. Aktuell
bestehe eine Arbeitsfähigkeit von maximal zwei Mal eine Stunde pro Tag in einer leichten,
vorwiegend sitzenden Tätigkeit. Die Sachverständigen betonten, es handle sich um eine
sehr unglückliche "Verquickung" von verschiedenen Problemen, die sich gegenseitig
negativ verstärkten (Veränderungen am Bewegungsapparat, eingeschränkte Mobilität,
Übergewicht, Dekonditionierung). Theoretisch sei zu erwarten, dass durch ein Ausdauer-
und Krafttraining und idealerweise auch durch Gewichtsreduktion eine Verbesserung
erreicht werden könne, so dass die Belastbarkeit bis zum medizinisch-theoretisch
rheumatologisch zumutbaren Endpensum von 70 % in einer leichten, mehrheitlich
sitzenden Tätigkeit gesteigert werden könne, wobei aufgrund des aktuellen Zustands der
Beschwerdeführerin dafür mindestens neun Monate zugestanden werden müssten. Durch
entsprechende Massnahmen, welche aus medizinischer Sicht zumutbar seien, könne die
gesamte Situation verbessert werden. Angesichts des bisherigen Verlaufs sei es jedoch
fraglich, ob diese Massnahmen umgesetzt werden könnten. Auch die Gutachter des ZMB
gingen von einer Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von 80 % in angepassten Tätigkeiten
aus, und zwar seit April 2016. Sie begründeten dies mit der ausgeprägt BGE 151 V 66 S. 74
reduzierten Mobilität der Beschwerdeführerin. Der Gesundheitszustand habe sich im
Vergleich zur Begutachtung im Jahr 2014 wegen der massiv ausgeprägten Adipositas
deutlich verschlechtert. Die Sachverständigen mahnten aufgrund des protrahierten Verlaufs
nach der Knieoperation zur Vorsicht bei der Auferlegung einer Schadenminderungspflicht.



Auf die an den Allgemeinmediziner gerichtete ergänzende Frage der IV-Stelle, ob es sich
bei der gestellten Diagnose um eine therapeutisch nicht angehbare Krankheit handle,
antwortete der Gutachter in seiner Stellungnahme vom 11. September 2019, aufgrund des
bisherigen Verlaufs sei die Adipositas nicht erfolgreich therapierbar.

E. 5.9
Wie bereits aufgezeigt entwickelte sich die Sonderrechtsprechung zur Adipositas auf der
Grundlage der Rechtsprechung zu den Suchterkrankungen. Nachdem letztere - wie im
Übrigen auch die frühere Depressionsrechtsprechung - mittlerweile aufgegeben wurde, lässt
sich eine Sonderrechtsprechung betreffend Adipositas nicht mehr aufrechterhalten. Wie die
Vorinstanz richtig festhielt, werden die in BGE 145 V 215 thematisierten
Abhängigkeitssyndrome zwar gemäss ICD-10-Codierung den psychischen Krankheiten
zugeordnet, während die Adipositas im Kapitel IV unter Endokrine, Ernährungs- und
Stoffwechselkrankheiten aufgeführt wird. Das in BGE 145 V 215 Erwogene gilt
grundsätzlich aber - zumindest teilweise - auch für die Adipositas: Bei der final
konzipierten Invalidenversicherung kann ein allfälliges Selbstverschulden jedenfalls nicht
dazu führen, dass von vornherein auf eine Prüfung der funktionellen Einschränkungen
verzichtet wird. Desgleichen ist für eine namhafte Gewichtsreduktion und das Verhindern
einer erneuten Gewichtszunahme vorausgesetzt, dass die versicherte Person beträchtliche
Ressourcen mobilisieren kann. Weiter gilt es zu berücksichtigen, dass das Bundesgericht
mit BGE 143 V 409 die Rechtsprechung aufgegeben hat, wonach leichte bis mittelschwere
Depressionen aufgrund der regelmässig guten Therapierbarkeit der Störung keine
invalidenversicherungsrechtlich relevante Einschränkung der Arbeitsfähigkeit zu
begründen vermögen. Es hat dabei festgehalten, dass die Behandelbarkeit, für sich allein
betrachtet, nichts über den invalidisierenden Charakter einer psychischen Störung aussage
(E. 4.2.1 mit Hinweisen). Auch in BGE 145 V 215 wurde daran erinnert, dass eine
ausgewiesene Therapieresistenz in der Invalidenversicherung nicht zwingende
Anspruchsvoraussetzung sei (E. 8.2 mit Hinweisen). Weshalb demgegenüber die Adipositas
BGE 151 V 66 S. 75 bei grundsätzlich zumutbarer Behandlung resp. Gewichtsabnahme
zum vornherein invalidenversicherungsrechtlich irrelevant und damit anders zu behandeln
sein soll als andere (auch somatische) Erkrankungen, ist nicht einzusehen und hält vor dem
verfassungsmässigen Gleichbehandlungsgrundsatz auch nicht stand (vgl. Art. 8 Abs. 1 BV ;
vgl. auch BGE 127 V 294 E. 4c in Bezug auf die Behandelbarkeit von psychischen
Störungen). Art. 4 IVG , Art. 7 und 8 ATSG unterscheiden hinsichtlich der Folgen denn
auch nicht danach, ob die Erwerbsunfähigkeit resp. die Invalidität durch eine
Beeinträchtigung der körperlichen oder psychischen Gesundheit verursacht wird. Im
Übrigen ist daran zu erinnern, dass ein Rentenanspruch entstehen kann, wenn die
versicherte Person nach Ablauf der einjährigen Wartezeit nicht oder noch nicht
eingliederungsfähig ist. Die grundsätzliche Behandelbarkeit einer
Gesundheitsbeeinträchtigung schliesst einen Rentenanspruch somit auch mit Blick auf Art.
28 Abs. 1 lit. a IVG nicht per se aus (SVR 2020 IV Nr. 11 S. 41, 9C_309/2019 E. 4.3.1 mit
Hinweisen; Urteil 9C_367/2024 vom 31. Juli 2024 E. 4.2). Eine Sonderrechtsprechung für
die Diagnose Adipositas rechtfertigt sich auch deshalb nicht, weil das Bundesgericht stets
betont hat, dass es für die Belange der Invalidenversicherung nicht auf die Diagnose
ankommt, sondern einzig darauf, welche Auswirkungen eine Erkrankung auf die
Arbeitsfähigkeit hat ( BGE 136 V 279 E. 3.2.1; Urteil 9C_571/2023 vom 11. Januar 2024 E.
6.4), und dass von einer Diagnose denn auch nicht direkt auf die Beeinträchtigung der
Arbeitsfähigkeit geschlossen werden kann ( BGE 145 V 215 E. 6.1; BGE 143 V 409 E.



4.2.1 und 418 E. 6). Kommt hinzu, dass es sich bei der Adipositas gemäss Beschreibung in
der deutschen Entwurfsfassung der ICD-11 (Code 5B81) um eine chronische, komplexe - in
den meisten Fällen multifaktorielle - Krankheit handelt. Sie ist auf ein
übergewichtsförderndes Umfeld, psychosoziale Faktoren und genetische Variation
zurückzuführen. Bei einer Untergruppe von Patienten können einzelne bedeutende
ätiologische Faktoren identifiziert werden (Medikamente, Krankheiten, Immobilisierung,
medizinische Eingriffe, monogene Krankheiten/genetische Syndrome). Die Adipositas wird
bei Erwachsenen in folgende drei Schweregrade unterteilt: Grad 1 mit einem BMI von
30-34,9 kg/m 2 , Grad 2 mit einem BMI von 35-39,9 kg/m 2 und Grad 3 mit einem BMI
von mehr als 40 kg/m 2 . Die Beschwerdeführerin gehört mit einem BMI von weit über 50
zur letzten Kategorie. Gerade mit Blick auf die BGE 151 V 66 S. 76 Komplexität und die
multifaktorielle Ätiologie der Krankheit lässt sich die Fiktion der willentlichen
Überwindbarkeit der Adipositas und der dadurch verursachten Erwerbsunfähigkeit nicht
länger halten, wie auch das BSV konstatiert (vgl. E. 5.7 hiervor). Bei einer
Sonderrechtsprechung besteht ferner die Gefahr, dass das Ausmass der Gesamtbehinderung
durch das Aufteilen in einzelne Diagnosen verkannt wird (vgl. JÖRG JEGER,
Rechtsprechung je nach Diagnose?, HAVE 3/2023 S. 275).

E. 5.10
Selbstredend gilt die Schadenminderungspflicht ( Art. 7 IVG ) auch bei der Adipositas, so
dass von der versicherten Person etwa die aktive Teilnahme an zumutbaren diätischen und
medikamentösen Therapien resp. Verhaltenstherapien und Bewegungsprogrammen verlangt
werden kann ( Art. 7 Abs. 2 lit. d IVG ). Kommt sie den ihr auferlegten
Schadenminderungspflichten nicht nach, sondern erhält sie willentlich den krankhaften
Zustand aufrecht, ist gemäss Art. 7b Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 21 Abs. 4 ATSG - mithin nach
entsprechender Mahnung und Einräumung einer Bedenkzeit - eine Verweigerung oder
Kürzung der Leistungen möglich (vgl. betreffend Abhängigkeitssyndrom: BGE 145 V 215
E. 5.3.1 und Urteil 9C_367/2024 vom 31. Juli 2024 E. 4.2; betreffend die Anrechnung
fiktiver Therapie- resp. Trainingserfolge: Urteil I 33/03 vom 12. Dezember 2003 E. 3.3.2).
Dass der Beschwerdeführerin im hier relevanten Beurteilungszeitraum von der IV-Stelle
eine entsprechende Schadenminderungspflicht auferlegt worden wäre, ist nicht ersichtlich.

E. 5.11
Zusammenfassend ist die Rechtsprechung zur Adipositas dahingehend zu ändern, dass die
grundsätzliche Behandelbarkeit des Leidens einem Rentenanspruch nicht per se
entgegensteht. Die versicherte Person ist aber an ihre Schadenminderungspflicht zu
erinnern (vgl. Urteile 8C_219/2009 vom 25. August 2009 E. 4.2; I 22/05 vom 6. Juni 2006
E. 7.1.3; I 291/05 vom 31. März 2006 E. 3.2). Daraus ist nun aber - entgegen der
Auffassung des BSV - nicht zu schliessen, dass es zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit
zwingend eines strukturierten Beweisverfahrens im Sinne von BGE 141 V 281 bedarf.
Letzterer Grundsatzentscheid war in erster Linie eine Antwort auf die markante
Beweisproblematik im Zusammenhang mit den psychosomatischen Störungen (ANDREAS
TRAUB, BGE 141 V 281 - Auswirkungen des Urteils auf weitere Fragestellungen, in:
Sozialversicherungsrechtstagung 2016, Ueli Kieser [Hrsg.], 2017, S. 148). BGE 151 V 66
S. 77 Später hat das Bundesgericht erkannt, dass psychische Leiden generell wegen ihres
Mangels an objektivierbarem Substrat dem direkten Beweis einer anspruchsbegründenden
Arbeitsunfähigkeit nicht zugänglich seien, weshalb dieser Beweis indirekt, behelfsweise,
mittels Indikatoren zu führen sei ( BGE 143 V 418 E. 7.1). Bei einer Adipositas - wie auch



bei anderen körperlichen Leiden - zeigt sich die Beweisproblematik in der Regel nicht in
gleicher Weise. Es ist deshalb von der Sache her weder gerechtfertigt noch effizient,
sämtliche Indikatoren aus BGE 141 V 281 auf alle Erkrankungen zu übertragen (vgl. auch
JÖRG JEGER, BGE 141 V 281 : Ein Sommernachtstraum oder viel Lärm um nichts?,
HAVE 2/2018 S. 16). Wie bei jeder geltend gemachten gesundheitsbedingten
Erwerbsunfähigkeit ist im Einzelfall (einzig) danach zu fragen, ob und wie sich die
Krankheit leistungslimitierend auswirkt (vgl. BGE 143 V 409 E. 4.5.2 betreffend depressive
Störungen). Je nach Grösse der Beweislücke zwischen strukturellem Befund und
funktioneller Folge kann sich dabei ein grösserer oder geringerer Beurteilungsaufwand
ergeben (vgl. TRAUB, a.a.O., S. 149).

E. 6.1
Fallspezifisch ergibt sich aus den vorangehenden Erwägungen Folgendes: Die
Beschwerdeführerin ist nach gutachterlicher Einschätzung aufgrund der Kniebeschwerden,
der verminderten Belastbarkeit des Achsenskeletts, der massiven Adipositas und der
generalisierten Dekonditionierung seit April 2016 selbst in einer angepassten Tätigkeit zu
80 % eingeschränkt. Eine erhebliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit ist frühestens nach
neun Monaten zu erwarten, wobei die ärztlichen Angaben zur Therapierbarkeit der
Adipositas im hier zu beurteilenden Fall nicht aufschlussreich sind, wie auch das BSV
bemerkt hat. Wohl wird der Beschwerdeführerin eine Gewichtsabnahme empfohlen und bei
Erfolg eine Arbeitsfähigkeit von 70 bis 80 % prognostiziert. Die Gutachter erachten
entsprechende Massnahmen auch als medizinisch zumutbar. Gleichzeitig scheinen sie aber
hinsichtlich der Erfolgsaussichten wenig optimistisch zu sein. Der Grund dieser
Zurückhaltung geht aus den beiden Expertisen nicht eindeutig hervor. Insbesondere bleibt
unklar, was die Experten mit dem Hinweis auf den bisherigen Verlauf meinen. Aktenkundig
ist ein stationärer Aufenthalt in der RehaClinic Baden vom 30. Januar bis zum 2. März
2018. Daraus resultierte offenbar eine Gewichtsreduktion von gerade einmal 2 kg (von 139
kg zu 137 kg), wie die Vorinstanz verbindlich feststellte. Allerdings erfolgte diese BGE 151
V 66 S. 78 Therapie in erster Linie mit dem Ziel der Schmerzreduktion und der
Verbesserung der Mobilität. Immerhin war die Beschwerdeführerin bei Austritt an einem
Rollator für maximal 30 m "klinikmobil". Gehversuche ausserhalb der Klinik führten
offenbar regelmässig zu schmerzhaften periartikulären Knieschwellungen. Im November
2021 wog die Beschwerdeführerin bereits wieder 149 kg. Mit Blick auf die Angaben in den
beiden Administrativgutachten steht zumindest fest, dass es die Beschwerdeführerin nicht
in der Hand hat, per sofort eine 100%ige Arbeitsfähigkeit herzustellen. Damit unterscheidet
sich der hier zu beurteilende Fall massgeblich von dem in BGE 148 V 397 beurteilten
Sachverhalt (vgl. E. 7.2.3 des zitierten Urteils). Soweit die Vorinstanz im Übrigen davon
ausgeht, der bisherige frustrane Verlauf sei Folge der von der Beschwerdeführerin
präsentierten, mit den somatischen Befunden nicht "korrelierbaren" Beschwerden sowie
ihrer faktischen Immobilität und Passivität und nicht im Sinne einer objektiven
Unmöglichkeit zu beurteilen, steht dies im Widerspruch zu den Angaben im
BEGAZ-Gutachten. So bezeichneten die Gutachter etwa die Schmerzen im Bereich der
Wirbelsäule im Gesamtkontext der Fehlform der Wirbelsäule und vor allem der Adipositas
und Dekonditionierung als nachvollziehbar. Die Validität der erhobenen Befunde sei
gewährleistet.

E. 6.2



Die Beschwerde ist somit begründet. Die Sache ist an die IV-Stelle zurückzuweisen, damit
diese über den Rentenanspruch der Beschwerdeführerin unter Einbezug der Auswirkungen
der Adipositas und der diese begleitenden Dekonditionierung neu entscheide. Da entgegen
der Verfügung der IV-Stelle vom 4. Mai 2023 im massgeblichen Vergleichszeitraum keine
gesundheitliche Verbesserung, sondern eine Verschlechterung eingetreten ist, gilt es auch
die Einschränkung im Aufgabenbereich neu abzuklären. Mit Blick auf die
Schadenminderungslast der Beschwerdeführerin (vgl. E. 5.10 hiervor) wird die IV-Stelle in
Bezug auf die zumutbaren Massnahmen und das individuelle Therapiekonzept ferner die
notwendigen medizinischen Abklärungen zu tätigen haben. Sie wird sich nach dem
Gesagten nicht auf den Standpunkt stellen können, die Beschwerdeführerin habe aufgrund
der Empfehlungen der Ärzte seit langem gewusst, dass sie im Rahmen ihrer
Schadenminderungspflicht eine Gewichtsreduktion und ein Ausdauer-/Krafttraining hätte
durchführen müssen. Denn der Zustand, wie er bei Ausschöpfung aller zumutbaren
schadenmindernden Vorkehren erreicht werden könnte, ist BGE 151 V 66 S. 79 nur
anrechenbar, wenn das Mahn- und Bedenkzeitverfahren nach Art. 21 Abs. 4 ATSG
durchgeführt wurde (Urteil 8C_219/2009 vom 25. August 2009 E. 5.5). Die Beschwerde ist
in diesem Sinne begründet.
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